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Landessportorganisation 

 

 

Information zur Landesmeister-Abzeichen 

 

Gem. § 1 Z3 verleiht das Land Salzburg als Anerkennung für besondere Verdienste und 

Leistungen auf dem Gebiet des Salzburger Sportwesens das Abzeichen für Landesmeisterinnen 

und Landesmeister in den Stufen 

a) Gold 

b) Silber 

c) Bronze 

 

§ 4 Abs 2 bis 4 regelt die Grundlage zur Verleihung:  

(2) Das Abzeichen für Landesmeisterinnen und Landesmeister kann an Salzburger Sportlerinnen 

und Sportler verliehen werden, die in von der Landessportorganisation als 

Landesmeisterschaften anerkannten sportlichen Wettbewerben den Sieg errungen haben, wenn 

wenigstens vier Teilnehmerinnen bzw Teilnehmer von zwei verschiedenen Sportvereinen an der 

Konkurrenz teilgenommen haben. Das Abzeichen wird nur an Siegerinnen und Sieger in der 

allgemeinen Klasse verliehen. Wird die Landesmeisterschaft unter gleichen Bedingungen für 

verschiedene Altersklassen durchgeführt, so gilt jene Sportlerin oder jener Sportler als 

Landesmeisterin bzw Landesmeister, die bzw der die beste Leistung erzielt hat. Einem Sieg bei 

einer Landesmeisterschaft kann auch eine Leistung als bestplatzierte Salzburger Sportlerin oder 

als bestplatzierter Salzburger Sportler oder als bestplatzierte Salzburger Damen- oder 

Herrenmannschaft gleichgehalten werden, wenn diese Leistung in sportlichen Wettbewerben 

mit anderen Bundesländern oder bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft erbracht wurde 

und der betreffende Wettbewerb mangels der erforderlichen Konkurrenz in einer Sportart im 

Land Salzburg von der Landessportorganisation den Landesmeisterschaften gleichgestellt 

wurde. Hierfür ist zumindest eine Platzierung im ersten Drittel notwendig. Vom Vorliegen 

dieser Voraussetzung kann in begründeten Ausnahmefällen (zB bei einer sehr hohen oder sehr 

niedrigen Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern) abgesehen werden. 

 

(3) Das Abzeichen wird in Gold für den fünften und jeden weiteren, in Silber für den dritten und 

vierten und in Bronze für den erstmaligen und zweiten Sieg bei Landesmeisterschaften 

verliehen. Für jedes Kalenderjahr kann dabei höchstens ein Sieg in einer Sportart angerechnet 

werden. 
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(4) Das Abzeichen für Landesmeisterinnen und Landesmeister kann auch an Angehörige einer 

Salzburger Damen- oder Herrenmannschaft, die den Sieg bei einer Landesmeisterschaft 

errungen hat, verliehen werden, wenn wenigstens vier Mannschaften von zwei Sportvereinen 

den Bewerb beendet haben. Die bei einer Einzelmeisterschaft erzielten Leistungen können 

jedoch nicht auch für die Ermittlung des Mannschaftsmeisters herangezogen werden. Die 

Empfängerin bzw der Empfänger der Auszeichnung muss an mehr als der Hälfte der 

Mannschaftskämpfe teilgenommen haben oder, wenn sie bzw er an dieser Teilnahme wegen 

unverschuldeter, erheblicher Verletzung oder aus sonst wichtigen, vom sportlichen 

Gesichtspunkt anerkennenswerten Gründen verhindert war, sich nach dem Gutachten der 

Landessportorganisation in der betreffenden Meisterschaftsperiode besonders bewährt haben.“ 

 

Antragstellung: 

Zur Beantragung der Auszeichnung(en) werden vom Verband folgende Unterlagen benötigt: 

 Vollständig ausgefülltes Formular 

 Ergebnisliste, aus der die TeilnehmerInnen-Anzahl und die LandesmeisterInnen 

hervorgehen 

 

Der Antrag ist an die Landessportorganisation, E-Mail: lso-salzburg@salzburg.gv.at zu richten.  

 

Der Landessportorganisation unterliegt das Vorschlagsrecht an die Salzburger Landesregierung, 

über die – im Wege des Landessportbüros - die Zustellung der Abzeichen und Urkunden an die 

angegebene Anschrift erfolgt. 

 

https://www.salzburg.gv.at/themen/sport/formulare-sport
mailto:lso-salzburg@salzburg.gv.at

